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Fachtagung Schweizerischer Ernährungsbericht

Rechtliche Grundlagen der

Zulassung von Funktional

Food
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Grundsätzliche Voraussetzungen für Lebensmittel

Gesundheitsschutz

Täuschungsschutz
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Rahmenbedingungen für Functional Food

Definition

Gesetzliche Grundlagen für die

Deklaration und die Anpreisungen
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Definition für Functional Food in der Schweiz

Functional Food sind Lebensmittel mit

einem spezifischen Zusatznutzen, der

über den ernährungsphysiologischen

Nutzen hinausgeht
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Speziallebensmittel

Sind Lebensmittel, welche auf Grund

ihrer Zusammensetzung oder ihrer

besonderen Herstellungsart für eine

besondere Ernährung bestimmt sind

oder dazu beitragen eine besondere

ernährungsphysiologische Wirkung zu

erzielen.
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Anpreisungen

Hinweis auf die besondere

Zweckbestimmung ist zwingend

Verboten sind Hinweise über

Eigenschaften zur Vorbeugung,

Behandlung oder Heilung einer

menschlichen Krankheit
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Bewilligungspraxis des BAG

Erforderliche Unterlagen:

Bewilligungsgesuch

Rezeptur mit Spezifikationen der Zutaten

Packungsentwurf mit Vorschlägen zu den

Anpreisungen

wissenschaftliche Unterlagen und Studien, welche die

gewünschten Anpreisungen stützen
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Aussichten

Was bringt die Zukunft?
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